
46 Gesetzblatt Teil II Nr. 6 — Ausgabetag: 13. September 1990

§ 2

(1) Das Bundeswahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 1975 
(BGBl. I S. 2325), zuletzt geändert durch das Neunte Gesetz 
zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 11. Juni 1990 
(BGBl. I S. 1015), wird in der Deutschen Demokratischen Re
publik mit den im Vertrag gemäß § 1 enthaltenen Änderungen 
und Maßgaben in Kraft gesetzt.

(2) Als Zeitpunkt seines Inkrafttretens gilt der Tag, an dem 
der Vertrag zur Vorbereitung und Durchführung der ersten 
gesamtdeutschen Wähl des Deutschen Bundestages in Kraft 
tritt.

§3
Der Vertrag und das Bundeswahlgesetz sowie die gemäß 

Artikel 1 Abs. 2 des Vertrages im Hinblick auf die erste ge
samtdeutsche Wahl anzuwendenden Bestimmungen des Par
teiengesetzes der Bundesrepublik Deutschland werden nach
stehend veröffentlicht.

H
Der Tag, an dem der Vertrag gemäß seinem Artikel 8 in 

Kraft tritt, ist im Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen 
Republik bekanntzumachen.

§5
Dieses Gesetz tritt mit seiner Veröffentlichung in Kraft.

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am zweiundzwanzigsten August neunzehn
hundertneunzig beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den zweiundzwanzigsten August neunzehnhundertneunzig
Die Präsidentin der Volkskammer 

der Deutschen Demokratischen Republik.
B e r g m a n n - P o h l  • '  '

Vertrag
zur Vorbereitung und Durchführung der ersten 

gesamtdeutschen Wahl des Deutschen Bundestages 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 

und der Bundesrepublik Deutschland

Die Deutsche Demokratische Republik und die Bundesrepublik 
Deutschland,
eingedenk des bei der Schaffung der Währungs-, Wirtschafts
und Sozialunion zum Ausdruck gebrachten Wunsches zur Her
stellung der staatlichen Einheit nach Artikel 23 des Grundge
setzes der Bundesrepublik Deutschland,
in dem Willen, als wichtigen Schritt zur Herstellung der 
deutschen Einheit die Wahl des Deutschen Bundestages durch 
das ganze deutsche Volk vorzubereiten,
unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die Wahl des Deut
schen Bundestages in dem nach Artikel 39 Abs. 1 Satz 3 des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland festgelegten 
Zeitraum stattzufinden hat,
in dem Wunsch, daß die bevorstehende Wahl als gesamt
deutsche Wahl aufgrund eines einheitlichen Wahlrechts durch
geführt wird und deshalb der Geltungsbereich des Bundes
wahlgesetzes auf das Gebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik erstreckt werden sollte,
in dem Bewußtsein, daß hierbei Änderungen und Anpassun
gen des Bundeswahlgesetzes erforderlich sind, 
sind,übereingekommen, einen Vertrag über die Vorbereitung 
und Durchführung der ersten gesamtdeutschen Wahl des Deut
schen Bundestages mit den nachfolgenden Bestimmungen zu 
schließen:

Artikel 1
(1) Für die erste gesamtdeutsche Wahl wird der Geltungs

bereich des Bundeswahlgesetzes der Bundesrepublik Deutsch
land in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 
1975 (BGBl. I S. 2325), zuletzt geändert durch Gesetz vom
11. Juni 1990 (BGBl. I S. 1015), und des Wahlprüfungsgesetzes 
vom 12. März 1951 (BGBl. I S. 166), zuletzt geändert durch Ar
tikel 3 des Gesetzes vom 24. Juni 1975 (BGBl. I S. 1593), auf das 
Gebiet der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sowie auf das Gebiet 
von Berlin (Ost) erstreckt. Das Bundeswahlgesetz gilt mit den 
in der Anlage bezeichneten Änderungen und Maßgaben.

(2) Im Hinblick auf die erste gesamtdeutsche Wahl werden 
in dem vorbezeichneten Gebiet ferner § 2 Abs. 1, § 5, §§ 18 
bis 21 und § 39 Abs. 2 des Parteiengesetzes der Bundesrepu

blik Deutschland in der Fassung der Bekanntmachung vom
3. März 1989 (BGBl. I S. 327) angewendet. § 20 wird mit der 
Maßgabe angewendet, daß auch die Wahlergebnisse der 
Volkskammerwahl vom 18. März 1990 zugrundegelegt wer
den.

(3) «Politische Vereinigungen im Sinne des Gesetzes über die 
Wahlen zur Volkskammer der Deutschen Demokratischen Re
publik am 18. März 1990 vom 20. Februar 1990 (GBl. I S. 60) 
werden den Parteien im Sinne des § 2 Abs. 1 des Parteienge
setzes der Bundesrepublik Deutschland gleichgestellt.

Artikel 2
Die zur Durchführung des Bundeswahlgesetzes erlassene 

Bundeswahlordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 7. Dezember 1989 (BGBl. 1990 I S. 1, 142), zuletzt geän
dert durch Verordnung vom 25. Juni 1990 (BGBl. I S. 1199), 
sowie die' Bundeswahlgeräteverordnung vom 3. September 
1975 (BGBl, I S. 2459), zuletzt geändert durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 15. November 1989 (BGBl. I S. 1981), gelten 
auch für die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sowie für Berlin 
(Ost). Der Bundesminister des Innern nimmt die mit Rück
sicht auf die in Artikel 1 getroffene Regelung notwendigen 
Änderungen vor und erläßt im Benehmen mit dem Minister 
des Innern der Deutschen Demokratischen Republik erfor
derlichenfalls Anpassungsvorschriften für die Länder Meck
lenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sach
sen und Thüringen sowie für Berlin (Ost).

Artikel 3
Für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl wird 

Berlin als ein Land behandelt.

Artikel 4
Die Zuständigkeit des Bundeswahlleiters und des Bundes

wahlausschusses nach den Vorschriften des Bundeswahlgeset
zes und der Bundeswahlordnung erstreckt sich auch auf das 
Gebiet der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sowie auf Berlin 
(Ost). Der Bundeswahlleiter beruft zwei zusätzliche Mitglie
der mit Wohnsitz in der Deutschen Demokratischen Republik 
in den Bundeswahlausschuß.

Artikel 5
Die Parteien genießen bei der Wahlvorbereitung volle Be

tätigungsfreiheit im Rahmen der Gesetze, soweit sie nicht vom 
Bundesverfassungsgericht nach Artikel 21 Abs. 2 Satz 2 des


